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Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Nationalbankgesetz 1984 

(NGB) und das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) geändert werden (GZ. BMF-

290200/0001-III/4/2010)  
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 

die FMA bedankt sich für die Möglichkeit, zum oben angeführten Gesetzesentwurf Stellung 
nehmen zu können. 
 
Die FMA merkt an, dass gemäß § 69a Abs. 6 BWG ein gesetzlicher Deckel für die Tragung der 
Aufsichtskosten pro Kreditinstitut in der Höhe von 0,8 ‰ der Kostenzahl des jeweiligen 
Kreditinstitutes normiert ist, was bei konsequenter Betrachtung auch eine Deckelung der 
Aufsichtskosten des gesamten Rechnungskreises 1 zur Folge haben kann. Es ist zu erwägen, 
inwieweit der Umstand der Verdoppelung des Kostenersatzes der OeNB auch bei der Festsetzung 
des Kostendeckels gem. BWG zu berücksichtigen wäre. Festzuhalten ist, dass eine 
Überschreitung des gesetzlichen Kostendeckels des Rechnungskreises 1 mangels expliziter 
gesetzlicher Regelung dieses Falles aufgrund der Kostenaufteilungsmaxime gemäß § 19 Abs. 1 
FMABG in eine effektive Belastung der anderen Rechungskreise münden würde, wobei für die 
anderen Rechnungskreise abgesehen vom Rechungskreis 3 (Wertpapieraufsicht) ebenfalls ein 
gesetzlicher Kostendeckel normiert ist. 
 
Diese Stellungnahme wurde auch an die Präsidentin des Nationalrates 
(begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at) übermittelt. 
 
Wir ersuchen höflich um Berücksichtigung unserer Anmerkung. 
 
 

Finanzmarktaufsichtsbehörde 
Bereich Integrierte Aufsicht 

 
Für den Vorstand 
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Dr. Christoph Kapfer, LLM, MBA 
 
 

Dr. Sergio Materazzi, LL.M. 
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